
21. Flächennutzungsplanänderung - Auestraße -

 Rücklauf aus frühzeitiger Beteiligung der Behörden und Träger öffentl. Belange

ANLAGE 8

Datum der Antwort Datum der Antwort

Stellungnahme Institution Keine Bedenken Bedenken

1 Bezirksregierung Arnsberg 12.12.2019

2
Bezirksregierung Düsseldorf (KBD)

inkl. Schreiben Ordnungsamt Stadt Eschweiler

06.12.2019

06.12.2019

3 Bezirksregierung Köln 21.04.2020

Bundesnetzagentur

Erftverband 03.01.2020

4 Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 14.02.2020

5 LVR für Bodendenkmalpflege 23.01.2020

6 Polizeipräsidium Aachen 09.12.2019

7 StädteRegion Aachen
09.01.2020

09.03.2020

8 NABU Kreisverband Aachen-Land 09.12.2019

9 BUND für Umwelt und Naturschutz 07.01.2020

Handwerkskammer

IHK Aachen 16.01.2020

ASEAG AG 09.12.2019

AVV GmbH

10 Deutsche Bahn AG 29.01.2020

Eisenbahn-Bundesamt

Amprion GmbH 04.12.2019

11 Deutsche Telekom Technik GmbH 04.12.2019

EBV GmbH 15.01.2020

Fernleitungs-Betriebsgesellschft mbH 02.12.2019

12 Regionetz GmbH 07.01.2020

RWE Power Aktiengesellschaft

Thyssengas GmbH 04.12.2019

PLEdoc GmbH 02.12.2019

13 GASCADE Gastransport GmbH 10.12.2019

Unitymedia NRW GmbH 07.01.2020

Wintershall Holding GmbH

Vodafone GmbH 10.01.2020

14 E-PLUS Mobilfunk GmbH 07.01.2020

NETAACHEN GmbH

Verkehr

Versorgungsunternehmen etc.

Kommunen und Kreise

Natur/ Ökologie/ Landwirtschaft

Organisationen 

Behörden/Verbände
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Sehr geehrte Damen und Herren, . 

gegen die vorgelegten Planungen bestehen keine landesplanerischen 
Bedenken. 

Gegenstand der Änderung des Flächennutzungsplans ist die 
Umwandlung von Grünfläche in Gewerbliche Baufläche. 

Aus Sicht meines Städtebaudezernates bestehen unter 
Berücksichtigung nachfolgender Hinweise keine Bedenken gegen die 
Planung. Im Hinblick auf das später erforderliche 
Genehmigungsverfahren gemäß § 6 BauGB weist mein Dezernat für 
Städtebau auf folgende Punkte hin: 

• Die gewerbliche Nutzung rückt durch die Planung direkt an die 
bestehende Wohnbebauung heran. Hierdurch entsteht ein 
immissionsschutzrechtlicher Konflikt. Ich weise .darauf hin, dass 
immissionsschutzrechtliche Aspekte in die Abwägung einzustellen 
sind . Es ist bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zu 
dokumentieren, dass dieser Konflikt lösbar und die Planung 

Aktenzeichen: 

32.62.6-1.11.03_2020_01 

Auskunft erteilt: 

Frau Maringer 

Sibylle.maringer@bezreg

koeln.nrw.de 

Zimmer: K 732 

Telefon: (0221 ) 147 - 3069 

Fax: (0221) 147 -

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

DB bis Köln Hbf, . 

U-Bahn 3,4,5, 16, 18 

bis Appellhofplatz 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

Besuchertag: 

donnerstags: 8:30-15:00 Uhr 

(weitere Termine nach 

Vereinbarung) 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN: 

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

vollziehbar ist. Hauptsitz: 

• Sollte es sich bei dem Gehölzbestand um Wald im Sinne des zeughausstr. 2-1o. 5o557 Köln 
Telefon: (0221) 147 - 0 

Waldgesetzes handeln, weise ich auf die Begründungs- und 
Abwägungspflicht gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB hin. Siehe hierzu: 
http://url.nrw/Z7 4 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 8121 10859 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 



Bezirksregierung Köln 

Die Hinweise 
eingereichten 
Vollständigkeit. 

resultieren aus einer überschlägigen Sichtung der 
Unterlagen und haben keinen Anspruch auf 

Eine umfassende Prüfung erfolgt erst im späteren 
Genehmigungsverfahren. 

Zudem verweise ich auf die beigefügte Stellungnahme der 
StädteRegion Aachen vom 02.04.2020. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Sibylle Maringer) 

Datum : 21 . April 2020 
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Ulrike Zingler - AW: Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans - 
Auestraße -; Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Von: Lüder, Dirk <Dirk.Lueder@wald-und-holz.nrw.de>
An: Ulrike Zingler <Ulrike.Zingler@eschweiler.de>
Datum: 14.02.2020 08:55
Betreff: AW: Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans - Auestraße -; 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Zingler,
forstbehördliche Belange sind von der o.g. Bauleitplanung nicht betroffen. Ich habe mir am 10.12. 2019 
die betreffende Fläche vor Ort angesehen, da vom Luftbild kein klare Einschätzung möglich war. Ein Teil 
der erkennbaren Bestockung von dem Luftbild ist auf der Fläche nicht mehr vorhanden. Sicherlich sind 
einige Gehölz- (Wald!)Bereiche verschwunden. Um die Waldeigenschaften wie Nutz-, Schutz,- und 
Erholungsfunktion zu erfüllen, bedarf es nach Landesforstgesetz einer gewissen zusammenhängenden 
Waldfläche. Diese Kriterien werden in der Auestraße nicht mehr bzw. aktuell nicht erfüllt. Eine 
vorsätzliche Rodung von Baumgruppen war für mich von außen (Straßenseite) nicht erkennbar. Da 
somit forstliche Belange nicht betroffen waren, ist auch keine Stellungnahme erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dirk Lüder

Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde
Fachgebietsleiter Hoheit und Umweltpädagogik
Kirchstraße 2
52393 Hürtgenwald
Telefon   02429 / 94 00-41
Telefax   02429 / 94 00-85
Mobil      0171 / 587 06 66
E-Mail     dirk.lueder@wald-und-holz.nrw.de

www.wald.nrw.de
www.facebook.com/waldundholznrw
www.twitter.com/waldundholznrw



Ulrike Zingler - 21. Änderung des Flächennutzungsplans - Auestraße -

Von: "Becker, Oliver" <Oliver.Becker@lvr.de>
An: "reshad.wahabzada@eschweiler.de" <reshad.wahabzada@eschweiler.de>
Datum: 23.01.2020 07:57
Betreff: 21. Änderung des Flächennutzungsplans - Auestraße -

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖB-Beteiligung 
zu den o.g. Planungen.

Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte 
zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu 
erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an 
Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. Von daher ist diesbezüglich 
nur eine Prognose möglich.

Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- und 
Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden 
Hinweis in die Planungsunterlagen aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auftretende 
archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, 
unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der 
Arbeiten ist abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Oliver Becker

------------------------------

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Endenicher Straße 133
53115 Bonn
Tel 0228/9834-187
Fax 0221/8284-0778

oliver.becker@lvr.de
www.lvr.de
www.bodendenkmalpflege.lvr.de

------------------------------

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 19.000 
Beschäftigten für die 9,7 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn 
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Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, vier Jugendhilfeeinrichtungen, dem 
Landesjugendamt sowie dem Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfüllt er Aufgaben, die 
rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger 
für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. 
"Qualität für Menschen" ist sein Leitgedanke.

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen 
sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland 
gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.

------------------------------
Ihre Meinung ist uns wichtig! Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden 
erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255
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Ulrike Zingler - Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans - Auestraße - 
Frühzeitige Beteiligung

Von: "Hess, Siegfried" <Siegfried.Hess@polizei.nrw.de>
An: "'reshad.wahabzada@eschweiler.de'" <reshad.wahabzada@eschweiler.de>
Datum: 09.12.2019 10:57
Betreff: Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans - Auestraße - Frühzeitige 

Beteiligung

Direktion Verkehr
Führungsstelle
Verkehrsraum Kreis

09.12.2019

Bebauungsplan:        Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplans - 
Eschweiler, Auestraße - Frühzeitige Beteiligung

Bebauungsplan:        Aufstellung des Bebauungsplans 301  - Zur Bohler Heide/Bohler 
Straße - Frühzeitige Beteiligung

Bebauungsplan:        Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 206 - Industrie- und 
Gewerbepark

Mit der Bitte um Steuerung der Genehmigungen der Bebauungspläne 301 und 206 an Frau 
Jacqueline Führen und Frau Brandt 

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan, wenn die 
erschlossene Fläche 
unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und hier insbesondere StVO und RAST an das 
öffentliche 
Straßennetz angebunden wird.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag

gez. 
Siegfried Hess, PHK

PP Aachen 
Direktion Verkehr
Führungsstelle / Verkehrsraum
Hubert-Wienen-Straße 25, 52070 Aachen
Tel. 0049-(0)241-9577-40113
Fax 0049-(0)241-9577-40105
mailto: VerkehrsraumKreis.Aachen@polizei.nrw.de
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Ulrike Zingler - FNP Auestr.

Von: Eike Lange <info@nabu-aachen-land.de>
An: <reshad.Wahabzada@eschweiler.de>
Datum: 09.12.2019 15:04
Betreff: FNP Auestr.

Dr. Heinz-Eike Lange (1.Vorsitzender)  
                                                                           Sebastianusstr.58, 52146 
WÜRSELEN. Tel. 02405-94708,                                                         Mail: 
eike.lange@nabu-aachen-land.de

Über www.nabu-aachen-land.de können auch Sie Mitglied werden!

An die 

Stadtverwaltung  610 Planung

52233 Eschweiler

Btr. FNP-Änderung  Auestr.

Sehr geehrter Herr Wahabzada,

die innerstädtische Verdichtung  ist zu begrüßen. Wegen des massiven Eingriffs in 
den Naturhaushalt des Planungsgebietes fordern wir  ein ASG II .
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Mit freundlichen Grüßen

Eike Lange
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    Kreisgruppe Aachen-Land                                                                                                             
           Alfred Schulte                                                                                                    
          Coudenhovestr.4                                                                                                     
          52066 Aachen                                                                                                      
 
 
 
An 
Stadt Eschweiler 
610 Abt. für Planung und Denkmalpflege 
Johannes-Rau-Platz 
52249 Eschweiler 
 
 
 
 
 
 
Betr.: 21. Änderung des FNP „Auestr.“ 
Ihr Zeichen: 610.21.20-21 
Landesbüro Zeichen: AC – 775/19 
 
                                                                                                                                   Aachen, 07.01.2020 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu obiger Planung geben wir folgende Stellungnahme ab. 
 
Da zum weiteren Verfahren (BBP) eine ASP vorgesehen ist, möchten wir darauf hinweisen, dass 
entlang der Bahnlinie die Gehölze auf Haselmaus Vorkommen untersucht werden sollen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                                              

i.A. Alfred Schulte                                                                                      

BUND Kreisgruppe Aachen-Land                                                                      
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. 

 

 
 

























Ulrike Zingler - Stellungnahme Richtfunk: Aufstellung der 21. Änd. des FNP - Auestraße 610.21.20-21

Von: O2-MW-BIMSCHG <O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com>
An: "reshad.wahabzada@eschweiler.de" <reshad.wahabzada@eschweiler.de>
Datum: 07.01.2020 14:05
Betreff: Stellungnahme Richtfunk: Aufstellung der 21. Änd. des FNP - Auestraße 610.21.20-21
Anlagen: A04295.jpg; A04295.xlsx

Betrifft hier Richtfunk von E-Plus

IHR SCHREIBEN VOM: 09.12.2019

IHR ZEICHEN: 610.21.20-21

Sehr geehrter Herr Wahabzada,

aus Sicht der E-Plus Service GmbH sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 
erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch

STELLUNGNAHME / Aufstellung der 21. Änd. des FNP - Auestraße
RICHTFUNKTRASSEN
Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Richtfunkverbindung A-Standort in WGS84 Höhen B-Standort in WGS84
Fußpunkt Antenne

Linknummer I  A-Standort    I   B-Standort Grad Min Sek Grad Min Sek ü. Meer ü. Grund Gesamt Grad Min Sek Grad Min Sek
306530384     I   352990252   I    352991665 50° 44' 50.57" N 6° 3' 17.15" E 351 60,5 411,5 50° 49' 40.29" N 6° 18' 11.33" E

Legende
in Betrieb
in Planung

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der E-Plus Service GmbH. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der 
Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des 
Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. 
Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 

Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von 
mindestens +/-15m einhalten werden.          

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige 
Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, 
damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute 
Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
Projektleiter
Request Management / Behördenengineering

Sabine Schoor
Projektassistentin
Behördenengineering

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:
Südwestpark 35, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg
Michael Rösch telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 174  349 67 03
Sabine Schoor telefonisch erreichbar unter Mobil: + 49 (0) 172 798 60 56
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mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com,
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Zimmer 2.1.15, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda 

notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 

misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified 

that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in 

error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário 

indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 

por esta mesma via e proceda a sua destruição
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